
Anmeldung einer Bestattung auf den städtischen Friedhöfen in Ilshofen/Teilorte (01.05.2020) 
  

Name d. Verstorbenen:  __         Familienst.              .      
 

Wohnort:                     . 
 

Bestattungsdatum:  _       Uhrzeit:              . 
 

Grabart:    Reiheneinzelerdgrab  Wahldoppelerdgrab   Raseneinzelgrab  Wahldoppelrasenerdgrab                 
 Urnenreiheneinzelgrab  Urnenwahldoppelgrab Urnenwandnische/Urnenstele                  
Kindergrab anonymes Urnengrab 

 

Folgende Bestattungseinrichtungen werden beantragt: 

 Bestattungseinrichtung Gebühr 

  Aussegnungshalle  

 Benutzung der Aussegnungshalle (Trauerfeier und Kühlzelle) in Ilshofen/Teilorte 370,00 € 

 Benutzung der Aussegnungshalle nur Trauerfeier (z.B. Urne) in Ilshofen/Teilorte 100,00 € 

 Benutzung nur der Kühlzelle pro angefangenen Tag                ____ Tage 100,00 € 

  Bestattungsgebühren  

 Bestattung Erdgrab für Person über 10 Jahre 750,00 € 

 Bestattung Erdgrab für Person unter 10 Jahre 300,00 € 

 Beisetzung einer Asche 400,00 € 

 Beisetzung einer Asche in der Urnenwand 200,00 € 

  Grabnutzungsgebühren  

 Reiheneinzelerdgrab für Personen über 10 Jahre (Nutzungszeit 25 Jahre) 1.400,00 € 

 Reiheneinzelerdgrab für Personen unter 10 Jahre (Nutzungszeit 20 Jahre) 300,00 € 

 Wahldoppelerdgrab (Nutzungszeit 30 Jahre)  3.200,00 € 

 Nachkauf von Nutzungsrechten bei bestehendem Wahldoppelerdgrab,  
je angefangenem Jahr  

 
106,00 € 

 Raseneinzelerdgrab (Nutzungszeit 25 Jahre) 4.500,00 € 

 Wahldoppelrasenerdgrab (Nutzungszeit 30 Jahre)  9.300,00 € 

 Urnenreiheneinzelgrab (Nutzungszeit 25 Jahre) 1.150,00 € 

 Wahlurnendoppelgrab (Nutzungszeit 30 Jahre)  1.650,00 € 

 Nachkauf von Nutzungsrechten bei bestehendem Wahldoppelurnengrab,  
je angefangenem Jahr  

 
55,00 € 

 Verlängerung des Nutzungsrechts eines Urnenreihengrabes (Umstellung in ein Urnenwahl-
grab), welches vor dem 01.07.2014 erworben wurde, anlässlich einer zweiten Beisetzung  

 
675,00 € 

 Nachkauf von Nutzungsrechten bei bestehendem Wahldoppelrasenerdgrab, je angefange-
nem Jahr 

 
310,00 € 

 anonymes Urnenreiheneinzelgrab (Nutzungszeit 25 Jahre) 1.250,00 € 

 Urnenwandkammer/Urnenstele (Nutzungszeit 20 Jahre) 1.050,00 € 

  Trittplatten als Grabzwischenwege  

 Doppelwahlgrab 435,00 € 

 Reihengrab  295,00 € 

 Reihengrab für Personen unter 10 Jahre 210,00 € 

 Urnenreiheneinzelgrab 200,00 € 

 Wahlurnendoppelgrab 220,00 € 

  Sonstiges  

 Benutzung des Notsarges 70,00 € 

 Benutzung des Bestattungsanhängers 35,00 € 

Hinweis: 
Träger sind selbst zu organisieren und zu vergüten.  

Für sonstige und besondere Bestattungsleistungen, die in dieser Gebührenübersicht nicht aufgeführt sind, werden 

die tatsächlich entstandenen Sach- und Personalkosten erhoben.  
 

Gebührenpflicht: 
Zur Zahlung der Benutzungsgebühr sind verpflichtet, wer die Benutzung der Bestattungseinrichtung beantragt 
oder die bestattungspflichtigen Angehörigen der verstorbenen Person (Ehegatte oder Ehegattin, Lebenspartner 
oder Lebenspartnerin, volljährige Kinder, Eltern, Großeltern, volljährige Geschwister und Enkelkinder). Mehrere 
Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner. 
 
Name und Anschrift des Gebührenpflichtigen: 
 
Name:       Straße        
 
Ort       Verwandtschaft zum Verstorbenen:      

 
_________________, den ________________   ___________________      
         Unterschrift 

Friedhof  

Abteilung  

Reihe  

Nummer  
 


